
Drachenstein e.V. Erfurt
„ERNTEZEIT“ Archipelkampagne 44, 30. Sep. bis 3. Okt. 2011

AUFRUF!

Höret, Ihr Bürger Drachensteins, Ihr fremden Gäste!

Bürgermeister Eckbert Hammeln von Tiefthal bitte um Eure Hilfe.
Die Kornkammern bersten über, die Scheunen sind prall gefüllt, 

und der erwählte Herr wird mit seiner Büttelschaft der vielen 
Zählungen kaum gerecht.

Darum werden Schriftgelehrte, Waffenträger sowie aufrechte 
Frauen und Männer gesucht, im Namen der Gahter Krone und 

des Erzherzogs bei der Ernteschätzung zu helfen. Klingende Münze, Dank-
barkeit, sowie das gute Gefühl, dem Land einen Dienst 

erwiesen zu haben, sollen der Lohn sein.
Zudem werden auch kampfkräftige Söldner benötigt, um den Bürger-

meister und Bürgermeisterkandidaten zu den außenliegenden Gehöften 
Tiefthals zu eskortieren und die anstehenden Wahlen abzusichern.

Interessierte mögen sich bis zum letzten Tag des Septander
 an dem Gehöft Apfeltrift am Rande des Grunewalds 

einfinden, um dort mit den Erntezählungen zu beginnen und unter Sold 
genommen zu werden.
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INFORMATIONEN

Es ist nur angemeldet, wer alles komplett hat! Bitte meldet Euch an, wenn Ihr wisst, dass Ihr kommen wollt! 
Wer sich nicht bis zum Anmeldeschluss angemeldet hat, bekommt auch keinen Platz!!!
Der Con ist ein Abenteuercon und spielt im Nordosten von Drachenstein. Charaktere aller Länder sind will-
kommen. Wir versuchen die Helden mit individuellem Plot zu versorgen: 
Je früher du dich anmeldest, desto wahrscheinlicher gilt das auch für dich!
Als Schmankerl gibt’s eine kleine IT-Wanderung (ca 12 km). Also bitte das OT-Gepäck möglichst in einigen we-
nigen Gepäckstücken zusammenfassen und IT-Gepäck mitnehmen, das so einen Marsch übersteht. Gutes 
Schuhwerk und Wasserflaschen sind anzuraten. Wer das nicht möchte, bitte auf der Anmeldung angeben.

Datum:  Freitag, 30. September bis Montag, 3. Oktober 2011
Einchecken: Freitag ab ca. 15:00 Uhr
Intime: Freitag nach dem Einchecken; TimeOut am Montag gegen Mittag
Ort: Kleinberndten, bei Sondershausen
Orga: Drachenstein/Franky (Micha & Tommy als Hilfs-SL)
Genre: Dörfler/Abenteuercon mit Geheimnissen und Lagerfeuerromantik
Unterbringung: Zelte/Haus, feste Trockentoiletten / Dixie, Wasser aus Tank
Verpflegung: Vollverpflegung und Taverne durch Heidi und Klaus Morchner
Regelwerk: Con-Trolle (blaue Version)
Teilnehmerbegrenzung: 15 SC + 15 NSC (wenn sich zu wenige NSCs melden bitten wir einige SCs stattdes-

sen NSC zu machen, dabei werden spät angemeldete SCs als erstes gefragt)
Müll: Entsorgung vor Ort möglich
Kosten:
Angemeldet und überwiesen bis zum SC NSC
31.08.11 55 Euro 35 Euro
letzter Termin 18.09.2011 65 Euro 45 Euro

Anmeldung an: Überweisung an: Informationen und Kontakt
Frank Morchner
Meusdorfer Str. 25
04277 Leipzig

orga@archipelkampagne.de

Post oder Email 

Empfänger:
Konto-Nr.:
BLZ:       
Bank / KI: 

Verwendungs-
zweck:

Drachenstein e.V.
130023400
82051000
Sparkasse Mittelthüringen

AK 44  „Realname“ 

Tel. Franky: 0175 / 410 79 82
Tel. Micha: 030 / 28837964
Tel. Tommy: 089 / 12038232

orga@archipelkampagne.de

und natürlich via Forum.
Wenn ihr Fragen habt ruft an, 
wir beißen nicht jeden!

Spielschwerpunkte (0 sehr wenig bis  5 hauptsächlich)
Ambiente/Zeit z. Lernen Kampf Rätsel Magie Politik

3 3 3 1 3

Ambiente – Das steht für die Spielzeit untereinander oder für den allgemeinen Charakter des Cons (AusbildungsCon=5).
Kampf – Nachtwache schieben müssen oder unbehelligt durch den Wald wandern können und Blümchen pflücken.
Rätsel – Steckt der Plot voller Rätsel und kann man Situationen auch mit Finesse lösen.
Magie – Ist die Magie allgegenwärtig oder ist das Toastbrot das einzige was magisch ist.
Politik – In feinen Gewändern tafeln und wichtige, weltbewegende Entscheidungen im Namen des Landes treffen.
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BITTE leserlich ausfüllen!
Vorname Das soll per Post oder Mail an Franky: 
Nachname Diese Seite komplett ausgefüllt! 
Strasse & Nr. NUR bei Wunsch auf SC-Platz:
PLZ, Ort Steht alles im Forum 
Telefon oder

Mobil Charakterbogen und Lernliste 
Hintergrundgeschichte (Kurzfassung) 

Email Liste der (Aus-)Rüstung, Schild + Waffen 
die Euer Charakter mit sich führt!



Bitte komplett ausfüllen!!

Wenn es klappt, möchtest du dann als SC 
kommen? Ich kann Anführerrollen spielen.

Bin bereit auf dem Con als Springer-NSC ein-
gesetzt zu werden.

Ich werde voraussichtlich gegen  _________Uhr das Congelände erreichen.

Ich will am liebsten Folgendes spielen (Vorstellungen zur NSC-Rolle bzw. SC-Charaktername):

Ich will auf gar keinen Fall Folgendes spielen:

Wie bei allen Archipelcons werden die NSC-Rollen mit Dir abgesprochen und angepasst.
Es werden nur SC-Charaktere zugelassen, die von der jeweiligen Länderorga abgesegnet wurden.

Raum für weiter Anmerkungen/Fragen:

Hiermit melde ich mich verbindlich zum Live Action Rollenspiel "AK44 - Erntezeit" an. 
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen & Teilnahmebedingungen habe ich gelesen, verstanden und bin damit 
einverstanden.
Der Con-Beitrag wurde überwiesen/ übergeben: 
Ort, Datum Unterschrift _____________________________,________________________
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Teilnahmebedingungen
1. Der Veranstalter haftet nicht für Sach- oder Personenschäden, es sei denn, grob fahrlässiges Verhalten seitens des Veran-

stalters liegt vor. Für selbstverschuldete Schäden haftet der jeweilige Verursacher. Eine Personen - Privat - Haftpflichtversi-
cherung empfehlen wir grundsätzlich und setzen diese daher voraus.

2. Für den Verlust von persönlichen Gegenständen und anderen Wertsachen übernimmt der Veranstalter und die Spielleitung 
keine Haftung. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, bei Verdacht von Diebstahl, die teilnehmende Personen und sein 
mitgeführtes Hab und Gut zu durchsuchen. 

3. Das Rauchen und offenes Feuer ist im Wald verboten.
4. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, grob fahrlässiges oder spielstörendes Verhalten, sowie den Genuss von Drogen 

oder hochprozentigen Alkohol mit dem Ausschluss von der Veranstaltung, ohne Rückerstattung des Teilnehmerbetrages 
(auch nicht anteilig), zu ahnden.

1. Eine Rückerstattung des Teilnehmerbetrages bei Nichtteilnahme ist aus organisatorischen Gründen grundsätzlich nur bis 
vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin möglich. In diesem Fall Muss eine Bearbeitungsgebühr von 50 % des Teilneh-
merbetrages einbehalten werden. Danach kann keine Erstattung mehr erfolgen.

5. Das Mindestalter der Teilnehmer ist mit 18 Jahren angesetzt. 
6. Sofern eine oder mehrere Bestimmungen der Teilnahmebedingungen unwirksam sind oder werden, berührt das die Gültig-

keit des Vertrages und der üblichen Bestimmungen nicht . Für den Fall der Nichtigkeit einzelner Bestimmungen gilt die Re-
gelung, die der ursprünglichen vorgesehenen wirtschaftlich am nächsten kommt und rechtlich zulässig ist. 

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Veranstalter
1. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die im Zusammenhang mit der Veranstaltung möglichen Belange
2. Vertragspartner sind der Teilnehmer und der Veranstalter.
3. Der Teilnehmer ist sich der Natur der Veranstaltung und insbesondere der daraus folgenden Risiken bewusst (Nachtwande-

rung, Kämpfe mit Polsterwaffen,  eventuelle Zeckenbisse etc.), sowie der hohen psychischen Belastung.
4. Der Teilnehmer verpflichtet sich, sich selbsttätig über die geltenden Sicherheitsbestimmungen zu informieren und seine 

Ausrüstung einer Sicherheitsprüfung der Veranstalter zu unterziehen.
5. Der Teilnehmer verpflichtet sich nach Möglichkeit gefährliche Situationen für sich, andere Teilnehmer und die Umgebung 

zu vermeiden. Insbesondere zählt dazu das klettern an ungesicherten Steilhängen, das Entfachen von Feuern außerhalb von 
dafür vorgesehenen Feuerstätten, das Benutzen von nicht zugelassenen oder nicht überprüften Waffen oder Ausrüstung, 
sowie insbesondere übermäßiger Alkoholkonsum.

6. Den Anweisungen der Veranstalter, seiner gesetzlichen Vertreter und seiner Erfüllungsgehilfen ist Folge zu leisten.
7. Teilnehmer, die gegen die Sicherheitsbestimmungen verstoßen, andere Teilnehmer gefährden oder den Anweisungen des 

Veranstalters in schwerwiegender Art und Weise nicht folge leisten, können von der Veranstaltung verwiesen werden, 
ohne daß der Veranstalter eine Pflicht zur Rückerstattung des Teilnehmerbetrages (auch nicht teilweise) hat.

8. Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluß und unerlaubter Hand-
lung sind ausgeschlossen, soweit der Veranstalter, ihre gesetzlichen Vertreter oder ihre Erfüllungsgehilfen nicht vorsätzlich 
oder grob fahrlässig gehandelt haben.

9. Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind bei leichter Fahrlässigkeit auf dem Ersatz des 
vorhersehbaren Schadens beschränkt.

10. Alle Rechte an Ton-, Film- und Videoaufnahmen bleiben den Veranstaltern vorbehalten.
11. Alle Rechte an der aufgeführten Handlung, sowie die der Veranstalter verwendeten Ensemble von Begriffen und Eigenna-

men bleiben den Veranstaltern vorbehalten.
12. Jede öffentliche Aufführung, Übertragung oder Wiedergabe von Aufnahmen, auch Nachbearbeitung, ist nur mit vorherigem 

schriftlichem Einverständnis der Veranstalter zulässig.
13. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Die Veranstalter behalten sich vor, im Vorfeld der Veranstaltung Teilnehmer ohne Anga-

ben von Gründen gegen Rückerstattung des vollen Teilnahmebetrages von der Veranstaltung auszuschließen.
14. Die Anmeldung bleibt bis zum vollständigen Begleichen des Teilnehmerbetrages vorbehaltlich. Erst das eingehen der An-

meldung in Verbindung mit dem geforderten Geldbetrag macht die Anmeldung gültig.
15. Bei Anmeldung im Namen und Rechnung eines Dritten, haftet der Anmeldende für dessen Verbindlichkeiten aus dieser Ver-

pflichtung als Gesamtschuldner.
16. Sofern eine oder mehrere Bestimmungen der Allgemeines Geschäftsbedingungen unwirksam sind oder werden, berührt 

das die Gültigkeit des Vertrages und der üblichen Bestimmungen nicht . Für den Fall der Nichtigkeit einzelner Bestimmun-
gen gilt die Regelung, die der ursprünglichen vorgesehenen wirtschaftlich am nächsten kommt und rechtlich zulässig ist. 

17. Es gelten die Allgemeinen Geschäfts- sowie Teilnahmebedingungen der Veranstalter und das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland.
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